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H A U S H A L T S S A T Z U N G 

des Landkreises Lindau (Bodensee) 

für das Haushaltsjahr 2026 

 
 

Aufgrund des Art. 57 ff der Landkreisordnung (LKrO) erlässt der Landkreis Lindau 

(Bodensee) folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

 
(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 115.359.225 € 

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   16.005.200 € 

ab.  

 
(2) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 der Ludwig-Kick-Stiftung 

 

wird hiermit festgesetzt; er schließt  

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 58.500 € 

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 33.210 € 

ab.  

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- 

nahmen wird auf 1.610.121 € festgesetzt. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 41.000.000 € festgesetzt. 

 
§ 4 

 
(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff 

des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2026 

auf 62.060.972 € (Umlagesoll) festgesetzt. 

 

(2) Die Kreisumlage wird in Vomhundertsätzen aus nachstehenden Steuerkraftzahlen 

und Schlüsselzuweisungen bemessen: 

1. vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgestellte 
Steuerkraftzahlen 

a) der Grundsteuer A 491.857 € 

10.321.052 € 

41.590.232 € 

54.285.062 € 

7.276.947 € 

b) der Grundsteuer B 

c) der Gewerbesteuer und Spielbankabgabe 

d) der Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung 

e) der Umsatzsteuerbeteiligung 
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2. 80 % der Gemeindeschlüsselzuweisungen, auf die die kreisange-   

hörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2025 Anspruch hatten 

 

 
12.046.975 € 

126.012.125 € Summe der Bemessungsgrundlagen 

 

(3) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes werden die Umlagesätze für die 

Kreisumlagen wie folgt festgesetzt: 

1. Aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer 49,25 v.H. 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 49,25 v.H. 

b) für Grundstücke (B) 49,25 v.H. 

2. Aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer und Spielbankabgabe 49,25 v.H. 

3. Aus der Steuerkraftzahl der Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung 49,25 v.H. 

4. Aus der Steuerkraftzahl der Umsatzsteuerbeteiligung 49,25 v.H. 

5. Aus den Schlüsselzuweisungen 49,25 v.H. 

 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 19.000.000 € festgesetzt. 

 

 
§ 6 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 

Lindau (Bodensee), den 

 
 

 
Elmar Stegmann 

Landrat 


